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Kinder der Welt. Trotz ermutigender Erfolge ist die Zahl der
Kinder, die vor Erreichen des fünften Lebensjahrs sterben,
weiter unannehmbar hoch. Mangelernährung, Pandemien, na-
mentlich HIV/Aids, sowie Malaria, Tuberkulose und andere
vermeidbare Krankheiten stehen weiterhin für Millionen von
Kindern einem gesunden Leben entgegen. Ihre Entwicklung
wird durch den fehlenden Zugang zu Bildung nach wie vor
erheblich beeinträchtigt. Immer noch sind sehr viele Kinder,
insbesondere Mädchen, Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch
sowie Ungleichstellung und Diskriminierung ausgesetzt. Wir
werden darauf hinarbeiten, den Kreislauf der Armut zu durch-
brechen, die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu errei-
chen, ein dem Wohl der Kinder förderliches Umfeld zu schaf-
fen und alle Rechte des Kindes zu verwirklichen.

3. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung auf die voll-
ständige Umsetzung der Erklärung und des Aktionsplans in
dem Ergebnisdokument der siebenundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung über Kinder mit dem Titel
„Eine kindergerechte Welt“66 und erkennen an, dass deren
Umsetzung und die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes67, seinen Fakul-
tativprotokollen68 und anderen einschlägigen internationalen
Übereinkünften einander verstärken, wenn es darum geht, die
Rechte aller Kinder zu schützen und ihr Wohl zu fördern. Bei
allen unseren Maßnahmen ist das Wohl des Kindes ein vor-
rangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt.

4. Um die Ziele der Sondertagung über Kinder zu errei-
chen, sind großflächige, sektorübergreifende Maßnahmen der
Regierungen, eine verstärkte internationale Zusammenarbeit
und breitere und gezieltere Partnerschaften, so auch mit den
Massenmedien und dem Privatsektor, sowie globale, regiona-
le und nationale Initiativen von entscheidender Bedeutung.
Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, die vereinbarten
globalen Ziele und Maßnahmen zur Mobilisierung von Res-
sourcen zu Gunsten von Kindern im Einklang mit dem Doku-
ment „Eine kindergerechte Welt“ zu verfolgen.

5. Wir begrüßen die auf der Gedenk-Plenartagung ge-
äußerten Auffassungen und Meinungen der Kinder und Ju-
gendlichen und sind daher bestrebt, sie entsprechend ihrem
Alter und ihrer Reife stärker in die sie betreffende Be-
schlussfassung einzubinden.

6. Wir bekunden erneut unseren politischen Willen,
verstärkt auf die Schaffung einer kindergerechten Welt hinzu-
arbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere kollektiven Be-
strebungen Früchte tragen werden, wenn sich alle maßgebli-

chen Akteure, einschließlich der Zivilgesellschaft, gemein-
sam für Kinder einsetzen. Alle unsere Politiken und Program-
me sollten in dieser Hinsicht die geteilte Verantwortung von
Eltern, Familien, Vormündern und anderen Betreuungsperso-
nen sowie der gesamten Gesellschaft fördern, eingedenk des-
sen, dass ein Kind in einem sicheren und stützenden Famili-
enumfeld aufwachsen sollte. Indem wir den Rechten der Kin-
der, ihrem Überleben, ihrem Schutz und ihrer Entwicklung
hohen Vorrang einräumen, dienen wir dem Wohl der gesam-
ten Menschheit. Wir werden unsere gemeinsame Vision, das
Wohl aller Kinder in allen Gesellschaften mit einem kollekti-
ven Gefühl der Dringlichkeit zu gewährleisten, in Solidarität
verfolgen.

RESOLUTION 62/89
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 17. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/62/L.6 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Alge-
rien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Dar-
ussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tu-
nesien, Türkei, Turkmenistan, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu,
Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

62/89. Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der
Kinder der Welt 2001-2010

Die Generalversammlung,
eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließ-

lich der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze, und insbe-
sondere ihres Bestrebens, künftige Geschlechter vor der Gei-
ßel des Krieges zu bewahren,

unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, in
der es heißt, dass, „da Kriege im Geist der Menschen entste-
hen, auch die Bollwerke des Friedens im Geist der Menschen
errichtet werden müssen“,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über
eine Kultur des Friedens, insbesondere die Resolution 52/15
vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Inter-
nationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, die Re-

66 Resolution S-27/2, Anlage.
67 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
68 Ebd., Vol. 2171, Nr. 27531; und ebd., Vol. 2173, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III
Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl.
2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002
3579 (Protokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten).
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solution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den Zeit-
raum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für eine Kultur
des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder
der Welt erklärte, und die Resolutionen 56/5 vom 5. Novem-
ber 2001, 57/6 vom 4. November 2002, 58/11 vom 10. No-
vember 2003, 59/143 vom 15. Dezember 2004, 60/3 vom
20. Oktober 2005 und 61/45 vom 4. Dezember 2006,

in Bekräftigung der Erklärung über eine Kultur des Frie-
dens69 und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Frie-
dens70, in dem Bewusstsein, dass diese unter anderem die
Grundlage für die Begehung der Dekade bilden, und in der
Überzeugung, dass eine wirksame und erfolgreiche Bege-
hung der Dekade auf der ganzen Welt eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit fördern wird, die der Mensch-
heit und insbesondere den kommenden Generationen zugute
kommen wird,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen71, in der die aktive Förderung einer Kultur des
Friedens verlangt wird, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 2000/66 der Men-
schenrechtskommission vom 26. April 2000 mit dem Titel
„Wege zu einer Kultur des Friedens“72, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt73, namentlich von Ziffer 28, aus der hervorgeht, dass je-
des der zehn Jahre der Dekade jeweils einem anderen mit dem
Aktionsprogramm zusammenhängenden vorrangigen Thema
gewidmet wird,

feststellend, dass der vom 26. August bis 4. September
2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltene Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung, die vom 18. bis 22. März 2002 in
Monterrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, die vom 8. bis 10. Mai 2002
in New York abgehaltene Sondertagung der Generalver-
sammlung über Kinder, die vom 31. August bis 8. September
2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz und die Deka-
de der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung
1995-2004 für die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt 2001-2010 von Bedeutung sind und dass die dort verein-
barten einschlägigen Beschlüsse nach Bedarf umgesetzt wer-
den müssen,

in dem Bewusstsein, dass alle Anstrengungen, die das Sy-
stem der Vereinten Nationen im Allgemeinen und die gesam-

te internationale Gemeinschaft im Hinblick auf Friedenssi-
cherung, Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung, Abrü-
stung, nachhaltige Entwicklung, Förderung der Menschen-
würde und der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit, gute Regierungsführung und die Gleichstellung der Ge-
schlechter auf nationaler wie auf internationaler Ebene unter-
nehmen, erheblich zu einer Kultur des Friedens beitragen,

feststellend, dass ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
über die Verhütung bewaffneter Konflikte zur weiteren För-
derung einer Kultur des Friedens beitragen könnte, 

unter Berücksichtigung des „Manifests 2000“ zur Förde-
rung einer Kultur des Friedens, das auf eine Initiative der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur zurückgeht und das weltweit bisher mit
über fünfundsiebzig Millionen Unterschriften unterstützt
wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur über die Durchführung der
Resolution 61/4574, 

Kenntnis nehmend von dem auf der Plenartagung der Ge-
neralversammlung auf hoher Ebene verabschiedeten Ergebnis
des Weltgipfels 200575,

es begrüßend, dass der 2. Oktober zum Internationalen
Tag der Gewaltlosigkeit erklärt wurde76,

sowie begrüßend, dass der Generalsekretär den Hohen
Beauftragten für die Allianz der Zivilisationen ernannt hat, 

1. erklärt erneut, dass die Internationale Dekade für ei-
ne Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten
der Kinder der Welt 2001-2010 das Ziel verfolgt, im An-
schluss an die Begehung des Internationalen Jahres für eine
Kultur des Friedens im Jahr 2000 die weltweite Bewegung für
eine Kultur des Friedens weiter zu stärken;

2. bittet die Mitgliedstaaten, ihren Tätigkeiten zur För-
derung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
insbesondere während der Dekade, auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene noch größeres Gewicht zu geben,
sie auszuweiten und dafür zu sorgen, dass auf allen Ebenen
ein Mehr an Frieden und Gewaltlosigkeit erzielt wird;

3. würdigt die Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur dafür, dass sie die Förde-
rung einer Kultur des Friedens als Ausdruck ihres grundle-
genden Auftrags anerkannt hat, und legt ihr nahe, als feder-
führende Organisation für die Dekade ihre Tätigkeiten zur
Förderung einer Kultur des Friedens, namentlich die weltwei-
te Verbreitung der Erklärung über eine Kultur des Friedens69

und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Friedens70 und
damit zusammenhängender Materialien in verschiedenen
Sprachen, weiter zu verstärken;

69 Resolution 53/243 A.
70 Resolution 53/243 B.
71 Siehe Resolution 55/2.
72 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A.
73 A/56/349.

74 Siehe A/62/97.
75 Siehe Resolution 60/1.
76 Siehe Resolution 61/271.
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4. würdigt außerdem die zuständigen Organe der Ver-
einten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen, den Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau und die Friedensuniversität, für ihre Tätig-
keiten zur weiteren Förderung einer Kultur des Friedens und
der Gewaltlosigkeit, namentlich die Förderung der Frie-
denserziehung und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit
den im Aktionsprogramm benannten konkreten Bereichen,
und legt ihnen nahe, ihre Anstrengungen fortzusetzen, weiter
zu verstärken und auszuweiten;

5. legt der Kommission für Friedenskonsolidierung na-
he, bei ihren Tätigkeiten eine Kultur des Friedens und der Ge-
waltlosigkeit zu Gunsten der Kinder zu fördern;

6. legt den zuständigen Behörden nahe, den Kindern in
den Schulen eine Bildung zu vermitteln, die zu gegenseitigem
Verständnis, Toleranz, aktiver Staatsbürgerschaft, Achtung
der Menschenrechte und zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens erzieht;

7. würdigt die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen und der jungen Menschen,
für ihre Tätigkeiten zur weiteren Förderung einer Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit, so auch durch ihre Kampa-
gne zur Schärfung des Bewusstseins für eine Kultur des Frie-
dens, und nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die von über
siebenhundert Organisationen in über einhundert Ländern er-
zielt wurden;

8. ermutigt die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, ihre Anstrengungen zur För-
derung der Ziele der Dekade weiter zu verstärken, unter ande-
rem durch die Verabschiedung eines eigenen Aktivitätenpro-
gramms zur Ergänzung der Initiativen der Mitgliedstaaten,
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und
anderer internationaler und regionaler Organisationen;

9. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erzie-
hung zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
einbezogen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder und
Jugendliche, namentlich durch die geplante Ausweitung des
Informationsnetzes „Kultur des Friedens“ zu einem weltwei-
ten Netzwerk von Internetseiten in vielen Sprachen;

10. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur unternomme-
nen Anstrengungen, die während des Internationalen Jahres
getroffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinbarun-
gen weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der De-
kade informieren zu können;

11. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Septem-
ber den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu begehen,
an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen,
im Einklang mit Resolution 55/282 vom 7. September 2001;

12. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen,
dem Generalsekretär weiterhin Informationen über die Bege-
hung der Dekade und über die Tätigkeiten zur Förderung ei-
ner Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu unterbrei-
ten;

13. dankt den Mitgliedstaaten für ihre Teilnahme an
dem Plenarsitzungstag zur Überprüfung der Fortschritte bei
der Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms so-
wie der Begehung der Dekade zu ihrer Halbzeit; 

14. dankt den Mitgliedstaaten außerdem für ihre Teil-
nahme am Dialog auf hoher Ebene über interreligiöse und in-
terkulturelle Zusammenarbeit zur Förderung der Toleranz,
der Verständigung und der allgemeinen Achtung der Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit und der kulturellen Viel-
falt, der am 4. und 5. Oktober 2007 im Einklang mit Resolu-
tion 61/221 vom 20. Dezember 2006 abgehalten wurde;

15. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit einer
Stärkung der Mechanismen für die Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms zu erkunden; 

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt „Kultur des Friedens“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 62/90
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 17. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/62/L.17/Rev.1 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Angola,
Antigua und Barbuda, Aserbaidschan, Bangladesch, Belarus, Be-
lize, Benin, Brasilien, Burkina Faso, China, Costa Rica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Ko-
moren, Kongo, Kuwait, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Marokko, Marshallinseln, Mongolei,
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Philippinen, Russische Föderation, Senegal, Sierra
Leone, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Surina-
me, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Usbekistan.

62/90. Förderung des Dialogs, der Verständigung und
der Zusammenarbeit zwischen den Religionen
und Kulturen zu Gunsten des Friedens

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen

und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte77 veran-
kerten Ziele und Grundsätze, insbesondere des Rechts auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/6 vom 9. Novem-
ber 2001 über die Globale Agenda für den Dialog zwischen
den Kulturen, 57/6 vom 4. November 2002 betreffend die
Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
57/337 vom 3. Juli 2003 über die Verhütung bewaffneter
Konflikte, 58/128 vom 19. Dezember 2003 über die Förde-
rung von Verständnis, Harmonie und Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Religion und der Kultur, 59/23 vom 11. No-

77 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.




